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Verantwortlich für Bekanntmachungen der Gemeinde: Der Bürgermeister        

Redaktion: Gemeindeverwaltung Erlau 

 

Öffnungszeiten: 

Gemeindeverwaltung 

Mo + Do: 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr;    Di: 09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr;  

Mi +  Fr:  nach Vereinbarung  

Sprechtag des Bürgermeisters: täglich, nach telefonischer Vereinbarung 
 

 

 

Blumen sind das 
Lächeln der Natur.  

 
                 -Max Reger - 

 

mailto:info@gemeinde-erlau.de
http://www.gemeinde-erlau.de/


 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby-Begrüßungsgeld 
 

Die Auszahlung des Baby-Begrüßungsgeldes  
erfolgt am 

 
Mittwoch, den 29. August 2018  

um 10.00 Uhr  
in der ĂAlten M¿hleñ im OT Schweikershain. 

 
Es sind alle Babys mit Ihren Eltern herzlich eingeladen, die in diesem Jahr geboren wurden und in der 
Gemeinde Erlau mit Hauptwohnsitz wohnen. Willkommen sind auch die Babys mit Ihren Eltern, die 2017 
keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Auszahlung hatten. 
 
 
 
 
Peter Ahnert 
Bürgermeister 

 

 

  

 

Ehrenamt ï Wir sagen Danke und brauchen Ihre Mithilfe!  
 

Ehrenamt braucht Anlaufstellen und personelle Unterstützung, benötigt Qualifizierungsangebote und eine 

Kultur der Anerkennung und Wertschätzung. Dafür ist es erforderlich, noch mehr Bürgerinnen und Bürger 

für das Ehrenamt zu begeistern und die Bereitschaft zur qualifizierten Aus- und Fortbildung zu unterstützen.  

 

Der Freistaat Sachsen und der Landkreis Mittelsachsen unterstützen ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen 

und Bürger im Haushaltsjahr 2018. Dafür wurde ein Förderprogramm aufgelegt. 

 

Die Gemeinde hat daraus einen Fºrdermittelbescheid ¿ber 1.300,00 ú erhalten. Die Mittel kºnnen nur in 

Form von Wertgutscheinen aus den Bereichen Kultur, Freizeit und Qualifizierung ausgereicht werden, um 

die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten zu würdigen. 

 

Um die Mittel zielgerichtet einsetzen zu können, rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger und ganz 

besonders alle Vereine auf , uns unter info@gemeinde-erlau.de bis zum 24.08.2018 Vorschläge  mit dem 

Betreff ĂKommunales Ehrenamts-Budget 2018ñ zu unterbreiten , wer  die Würdigung erhalten soll und in 

welcher Form  das geschehen kann. 

 

Da die Gemeinde über keine eigenen kulturellen Einrichtungen verfügt ist angedacht, Gutscheine für 

Theater, Kabarett oder Gaststätten auszugeben. Aber auch konkrete Fort- und Weiterbildungen könnten so 

finanziert werden. 

 

Wir freuen uns über zahlreiche Ideen und Vorschläge.  

 

Amtliche Bekanntmachungen  

Kommunales Ehrenamts -Budget 2018  

mailto:info@gemeinde-erlau.de
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Freie Wohnung!  
 

3-Zimmer -Wohnung   
ab 01.11.2018 

in Erlau, Rochlitzer Str. 75 zu vermieten. 
 

1. Obergeschoss rechts, Wohnfläche ca. 69 m², 
mit Küche und Bad für 4,10 ú/mĮ kalt. 
 

Garage ist zusätzlich möglich  
(Mietpreis 30,00 ú im Monat). 

  
Zu erfragen in der Gemeindeverwaltung Erlau, 

Tel.-Nr.: 03727/945822. 

 
 

Freie Wohnung!  
 

4-Zimmer -Wohnung  
ab 01.12.2018 

in Erlau OT Schweikershain, Zur Mühle 7  
zu vermieten. 

 

1. Obergeschoss links, Wohnfläche ca. 90 m², 
mit Küche, Bad und WC f¿r 4,50 ú/mĮ kalt. 

 

Öffentlicher Parkplatz ist gegenüber vorhanden. 
 

Zu erfragen in der Gemeindeverwaltung Erlau, 

Tel.-Nr.: 03727/945822. 

Zeugen gesucht!  
 

Sachbeschädigung  

Im Zeitraum vom 18.06. bis 08.07.2018 kam es auf dem Parkplatz am  Gemeindeamt  zu erheblichen 

Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen . 
 

Wer diesbezüglich Handlungen beobachtet hat, meldet diese bitte beim Gemeindeamt, Niedercrossen 45 in 

Erlau OT Crossen (Tel.: 03727 945810). 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Gemeindeamt  
 

Bauamt  

Allgemeiner Hinweis  
 

Wasserentnahme an öffentlichen Teichen im Gemeindegebiet  
 
Die Gemeindeverwaltung Erlau untersagt die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Teichen bis 
einschließlich 30. September 2018. 
 
Grund dafür ist die langanhaltende Trockenheit. Bei den meisten öffentlichen Teichen handelt es 
sich um Löschteiche. Die Löschwasserbereitstellung muss im Brandfall gesichert sein. 

Achtung  
 

Pachtfläche an der Bundesautobahn A 4  
14 - 01 - 94 - 200 - A 4 - Pleißetalbrück e Crimmitschau  
 
Die Kompensationsfläche AE08, die zum Abschnitt A 4, Pleißetalbrücke Crimmitschau gehört, soll 
verpachtet werden. 
 
Den kompletten Aushang finden Sie in den Schaukästen der Gemeinde. 
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LEADER-Förderung im Land des Roten Porphy r 
Stichtag für den nächsten Aufruf ist der 22. August 2018  

 
 

Am 2. Juli 2018, startet der insgesamt elfte Aufruf für Projekte im Land des Roten Porphyr  
in der aktuellen Förderperiode. Stichtag für das Einreichen von Projektanträgen ist der 22. August 2018 . 
 

Die Region stellt rund 2,35 Millionen Euro aus dem verfügbaren Budget bereit. 
 

Aufgerufen werden Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft (A1), Infrastruktur, Mobilität und Bildung (B1, B3), 
Ortsentwicklung, Soziales und Grundversorgung (C1, C2, C3, C4), Kultur, Freizeit und Tourismus (D2) sowie 
Prozessbegleitung, Marketing und Kommunikation (E1) aus dem Aktionsplan der LEADER-Entwicklungsstrategie im 
Land des Roten Porphyr. 
 

Alle Informationen finden Interessenten im Internet unter www.porphyrland.de/aufrufe 
 

Bitte beachten Sie die aktuellen Antragsformulare, die dort hinterlegt sind. 
 

Bis zum Stichtag 22. August 2018 nimmt das Regionalmanagement Anträge für das Auswahlverfahren der Region an. 
Nur vollständige Unterlagen können dabei im Auswahlverfahren berücksichtigt werden. 
 

Die LEADER-Förderung läuft wie gehabt in zwei Stufen ab:  
In der ersten Stufe bewertet das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) nach Pflicht- und 
Rankingkriterien Projekte im Rahmen eines festgelegten Budgets. Erst nach positivem Bescheid von der LAG kann 
der Antragsteller in der zweiten Stufe seinen Antrag auf Förderung bei der zuständigen Bewilligungsstelle des 
Landkreises abgeben. 
 

Umfangreiche Informationen zum Förderablauf finden Interessenten auf der Internetseite des Regionalmanagements 
unter http://www.porphyrland.de/ihr-weg-zur-foerderung/schritt-fuer-schritt-zur-foerderung 
 

Es ist darüber hinaus ausführlich erklärt, was LEADER eigentlich bedeutet und u. a. welche Voraussetzungen ein 
Projekt mitbringen muss, um Förderung erhalten zu können.  
 

Telefonische Beratung erhalten Interessenten rund um die LEADER-Förderung im Land des Roten Porphyr  
immer dienstags von 9 bis 17 Uhr  
unter Telefon +49 (0)3737 4790457  
 
 

 

 

 

 

 
Finanzierungssprechtag Mittelsachsen  
 

Je nach Unternehmensgröße und Branche gibt es unterschiedliche Gründe für eine Investitionsentscheidung. Als 
wichtigstes Ziel steht dabei immer die Verbesserung der eigenen Marktsituation im Fokus. Zum nächsten 
Finanzierungssprechtag der Industrie- und Handelskammer am 29. August 2018  ab 9 Uhr in der IHK Freiberg 
informieren wir Sie über regionale Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Außerdem steht Ihnen bei Bedarf ein 
Berater der SAB für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Wir bitten um vorherige Anmeldung. 
 
Kontakt: Florian Aurich; Tel. 03731/79865-5200; Mail: florian.aurich@chemnitz.ihk.de 

 
Unternehmensnachfolge:  
Wertermittlung und Verkaufsverhandlung im Übergabeprozess  
 

Als Unternehmer, Inhaber oder Gesellschafter sollte man eine Vorstellung davon haben, welchen Wert das 
Unternehmen besitzt. Ein Unternehmer sollte sich immer des Wertes seines Unternehmens bewusst sein: Dr. 
Andreas Zönnchen wird sich deshalb gemeinsam mit den Teilnehmern am Donnerstag, den 05. September 2018  
den Fragen widmen: Welche Bewertungsanlässe, welche Grundsätze der Wert- und Preisermittlung und welche 
Bewertungsverfahren gibt es? Den Teilnehmern werden Handlungsempfehlungen mitgegeben, um so in die Lage 
versetzt zu werden, auf sich verändernde Situationen zu reagieren.  
 
Näheres dazu erfahren Sie von Susanne Schwanitz unter Tel. 03731/79865-5402 oder per Mail 
susanne.schwanitz@chemnitz.ihk.de. Alle Termine und den Anmeldebogen für das Jahr 2018 finden Sie auch im 
Internet unter www.chemnitz.ihk24.de/unternehmensnachfolge. 
 

 

 

http://www.porphyrland.de/
http://www.porphyrland.de/ihr-weg-zur-foerderung/schritt-fuer-schritt-zur-foerderung
mailto:susanne.schwanitz@chemnitz.ihk.de
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Elternratgeber  

ĂAbrisshªuserñ sind keine Spielplätze   

 

Immer wieder beliebt und doch unheimlich gefªhrlich sind alte Hªuser (sogenannte ĂAbrisshªuserñ) f¿r 

Kinder und Jugendliche.   

Oft ist es ja der Wunsch bzw. die Neugier, die Kinder und Jugendliche dazu veranlasst, solche Abrisshäuser 

zu erkunden.   

Hier sollte auf die Gefahren, die in/an solchen Häusern oft lauert, hingewiesen werden!   

Nicht ohne Grund werden solche Häuser gesichert und verschlossen gehalten. In und an ihnen lauern viele 

Gefahren und Verletzungsmöglichkeiten wie lose Bauteile, morsche Böden bzw. Decken oder 

umherliegende Gegenstände, die oft unter Bewuchs versteckt sind.  

Auch kann das bloße Betreten solcher Häuser bzw. Grundstücke auch immer noch eine Straftat darstellen.  

Selbst das sogenannte ĂSteine werfen auf Fensterscheibenñ ist eine Form der Sachbeschªdigung.  

  

Ihre Polizei 

  

 

Die Polizei informiert:  

H i n w e i s:   Die nächste Ausgabe ers cheint am 10. 09.2018. 
   

  Redaktionsschluss  von Beitrªgen f¿r Verºffentlichungen im ĂInformationsblatt  
   der Gemeinde Erlauñ zur September -Ausgabe 201 8 ist:    
    

                            Freitag, der 24. August 2018. 
 

Alle später eingegangenen Beit räge können erst in der nächsten Ausgabe 

berücksichtigt werden.  

 

 

GTA Alpaka     
 

5ŀǎ DŀƴȊǘŀƎǎŀƴƎŜōƻǘΣ ƎŜƴŀƴƴǘ D¢!Σ α!ƭǇŀƪŀά ŦƛƴŘŜǘ ƛƳƳŜǊ ŀƳ 5ƻƴƴŜǊǎǘŀƎ 
in der 6./7. Stunde auf dem Alpakahof von Frau Stenzel in Geringswalde 
statt. Wir lernen dort viel über die Tiere und laufen mit ihnen auch ein paar 
Runden. Die Alpakas heißen zum Beispiel Heino, Else, Elsa, Dieter, Boris, 
Elena und Annabel. Wir dürfen sie auch füttern. Die Alpakas haben derzeit 
ein Baby. Wenn wir die Tiere ärgern, dann spucken sie uns an.  
Außerdem kann  man einen Alpaka-Führerschein machen.  

Frau Stenzel leitet das GTA, weil sie es angeboten  

und es den Lehrern/innen gefallen hat. Das Haus  

der Alpakas ist aus Holz gebaut. Der Alpakahof  

hat einen Zaun ringsherum, damit sie nicht  

ausbrechen können. Sie fressen gerne Stroh  

und Heu.  
Wenn schlechtes Wetter ist, dann basteln wir  

mit Alpakawolle oder besuchen die Hasen.  

Wir finden dieses GTA sehr schön. J  
 

.ƛǎ ōŀƭŘΗ LƘǊ ¢ŜŀƳ ŘŜǊ αWǳƴƎŜƴ wŜǇƻǊǘŜǊά 

 

 

 

Neues von den  ĂJungen Reporternñ der Heinrich-Hoffmann -Schule, Schweikershain  
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Ab 18 Uhr spielte die Band "Retroskop" und verbreitete gute Stimmung. Zum Abschluss hatte der Schulchor 
unter der Leitung von Frau Weidmüller seinen Auftritt. 
 

und und unter den 
Hammer. Vom Erlös 
sollen Uhren für die 
Klassenzimmer 
gekauft werden. 
Außerdem hatten die 
Gäste die Möglichkeit, 
sich im Schulhaus 
umzuschauen. 
 

 

 

 

 

Am 23.06. war es wieder soweit. Mit einem 

feierlichen Gottesdienst wurden die Absolventen 

des Schuljahres 2017/18 verabschiedet. Nach 

erfolgreich bestandenen Prüfungen wurden 19 

Realschülern und 7 Hauptschülern ihre 

Abschlusszeugnisse      überreicht.            Besonders 

hervorzuheben ist dabei ein Schüler der 10. Klasse. Lucas Baude hat mit einem Notendurchschnitt von 1,09 nicht nur 

das bis jetzt in unserer Schule beste Ergebnis erreicht, er zählt damit zu den besten Schülern in Sachsen. Bei einer 

zentralen Auszeichnungsveranstaltung des sächsischen Landtages wurde Lucas als einer von 107 Schülern aus ganz 

Sachsen für seine hervorragenden Leistungen geehrt. Natürlich sind alle, Elternhaus und Schule, stolz auf die 

Leistungen von Lucas und wünschen ihm viel Erfolg in seinem weiteren Leben. 

 

 

Zum Ersten, zum Zweiten und 
zum Dritten! 

Am 28. Juni 2018 waren wieder alle eingeladen, 
gemeinsam mit den Schülern und Lehrern das 
Schulhoffest zu feiern! Die Schüler stellten die 
Ergebnisse der Projekttage vor und bei der 
anschließenden Versteigerung hatten die Gäste die 
Chance, verschiedene Produkte zu erwerben. So kam 
ein selbstentwickeltes Foto mit Lehrer-Autogramm, ein 
Feuerhaken,   ein   Teller   mit   leckerem   Kuchen ,  eine 

   Zeitung,    eine   CD   und 

 


